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ZAHL:  GR 34/2026 
KARTITSCH:  12.03.2026 
 

Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch hat in seiner Sitzung am 11.03.2026 folgende Beschlüsse gefasst, 
welche im Sinne der Bestimmungen der Tiroler Gemeindeordnung hiermit kundgemacht wird.  
 

Tagesordnungspunkt 2) Protokollgenehmigung      10 Anwesende 

 

Beschluss:  10 Anwesende  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch beschließt das Protokoll der 33. Gemeinderatssitzung in der 
vorliegenden Form. 
 

Art der Abstimmung: offen     Mit   10    gegen    0    Stimmen bei    0     Stimmenthaltung 

 

Tagesordnungspunkt 3)  10 Anwesende  
Beratung und allfällige Beschlussfassung - Flächenwidmungsänderung Reinhard Kofler, 2 
 
Auflage:      9 Anwesende  (Bgmstv. Peter Lusser stimmt wegen Befangen nicht mit) 
 
Auf Antrag des Herrn Reinhard Kofler, Kartitsch 2, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 140 KG Kartitsch von derzeit „Freiland“ 
gem. § 41 TROG 2022 in künftig „Sonderfläche sonstiges land- oder forstwirtschaftliches Gebäude“ – SLG 
6- Weideunterstand und Lager für Heu- und Strohballen“ gem. § 47 TROG 2022 entsprechend den Aus-
führungen des eFWP durch 4 Wochen hindurch während der Amtsstunden im Gemeindeamt Kartitsch 
zur Einsichtnahme aufzulegen. 
  

Art der Abstimmung: offen     Mit   9    gegen    0    Stimmen bei    0    Stimmenthaltung 

 
Beschluss:  9 Anwesende  (Bgmstv. Peter Lusser stimmt wegen Befangen nicht mit) 
 
Auf Antrag des Herrn Reinhard Kofler, Kartitsch 2, beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Kartitsch 
die Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich der Gp. 140 KG Kartitsch von derzeit „Freiland“ 
gem. § 41 TROG 2022 in künftig „Sonderfläche sonstiges land- oder forstwirtschaftliches Gebäude“ – SLG 
6- Weideunterstand und Lager für Heu- und Strohballen“ gem. § 47 TROG 2022 entsprechend den Aus-
führungen des eFWP und der Erläuterungen. Dieser Beschluss wird nur rechtswirksam, wenn innerhalb 
der Auflegungs- und Stellungnahmefrist keine negative Stellungnahme zum Entwurf von einer hierzu be-
rechtigten Person oder Stelle abgegeben wird. 
 

Art der Abstimmung: offen     Mit   9    gegen    0    Stimmen bei    0    Stimmenthaltung 
 
 

   Angeschlagen am:  12.03.2026                                                                     Abgenommen am:  
 

GEMEINDE 
KARTITSCH 
Bezirk Lienz-Tirol  


